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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1995

Norm

StGB §5 Abs1 B

StGB §74 Z5

StGB §202 Abs1

Rechtssatz

Daß die Bedrohte die telefonisch geäußerte Drohung ernst genommen hat, vermag Feststellungen dahin, ob der

Angeklagte die objektiv Eignung der von ihm gewählten Drohung (entgegen seiner Verantwortung) ernstlich für

möglich gehalten und sich damit abgefunden hat, nicht zu ersetzen.
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